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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Jahr 2020 von der Rechts- und Staatswis-
senschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn als Dissertation angenommen. Die Disputation fand am 17. Juni 2020
statt. Für die veröffentlichte Fassung wurden Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Literatur bis August 2020 berücksichtigt.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Bundesverfas-
sungsrichter a.D. Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio für die stets förderliche
Betreuung meiner Promotion, eine akademisch wie persönlich bereichernde
Zeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an seinem Lehrstuhl und das in mich
gesetzte Vertrauen. Herrn Professor Dr. Christian Koenig, LL.M. möchte ich
für die äußerst rasche Zweitbegutachtung meiner Dissertation und seine kon-
struktiven Anmerkungen danken. Den Herausgebern der „Beiträge zum Si-
cherheitsrecht und zur Sicherheitspolitik“ danke ich für die Aufnahme der
Arbeit in diese Schriftenreihe.

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie die Kon-
rad-Redeker-Stiftung haben die Veröffentlichung der Arbeit jeweils mit ei-
nem großzügigen Druckkostenzuschuss gefördert. Hierüber freue ich mich
sehr und bin beiden sehr dankbar.

Durch gute Freunde und Kollegen erfuhr ich vielfältigen Zuspruch wäh-
rend meiner gesamten Promotionszeit. Hierfür danke ich ihnen ganz herzlich
und weiß die wertvollen Verbindungen sehr zu schätzen.

Dank von Herzen gebührt meinen Geschwistern Karina Elisa Marie und
Gereon Alexander, auf die ich mich bedingungslos verlassen kann und auf
die ich sehr stolz sein darf. Meinen größten Dank möchte ich meinen Eltern
aussprechen. Sie haben das erfolgreiche Gelingen meines Promotionsprojek-
tes durch ihre Großzügigkeit und ihre liebevolle Unterstützung erst ermög-
licht. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Bonn, im Dezember 2020 Kristina Isabel Schmidt
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Einleitung

I. Themenaufriss

In einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Dieses in der Prä-
ambel des Grundgesetzes bestimmte Ziel erfüllt die Bundesrepublik Deutsch-
land auch durch ihre aktive Mitgliedschaft in Systemen gegenseitiger kollek-
tiver Sicherheit.1 Gemäß Art. 24 Abs. 2 GG kommt solchen Staatenverbün-
den eine besondere Stellung bei der Ausübung der auswärtigen Gewalt2 zu.
Der offene Staat3 der Bundesrepublik Deutschland stellt mit dieser Norm
eine Weiche für die internationale und europäische Zusammenarbeit.4 Jüngst
hat sich das Bundesverfassungsgericht positioniert und es für zumindest ver-
tretbar gehalten, die Europäische Union als ein System gegenseitiger kollek-
tiver Sicherheit anzusehen.5 Von dieser Qualifizierung ausgehend geht es nun
darum, die Voraussetzungen für eine Beteiligung deutscher Streitkräfte an
militärischen Missionen der Europäischen Union auszumachen. Besonders
gilt dies im Lichte neuerer Entwicklungen im Rahmen der Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Die im Jahr
2016 aufgelegte Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der
Europäischen Union trägt den Titel „Gemeinsame Vision, gemeinsames

1 Vgl. U. Di Fabio, AöR 141 (2016), 106 (112); U. Preuß, KJ 26 (1993), 263 (273); V.
Röben, ZaöRV 63 (2003), 585 (588, 593).

2 Auswärtige Gewalt betrifft die Entscheidung über die Beziehungen eines Staats zu
anderen Subjekten des Völkerrechts sowie die sonstige Teilhabe am internationalen Ver-
kehr. Grundlegend H. Mosler, in: FS-Bilfinger (1954), S. 243; siehe auch U. Fastenrath,
Kompetenzverteilung im Bereich der auswärtigen Gewalt (1986), S. 56 ff.; W. Kluth, in:
FS-Friauf (1996), S. 197 (199 f.); K. Stock, Verfassungswandel in der Außenverfassung
(2017), S. 67 ff. Das Gewaltendreiteilungsschema von Legislative, Exekutive und Judika-
tive will durch die Rede von der auswärtigen Gewalt nicht erweitert werden – sie ist ledig-
lich ein Bereich der geteilten einheitlichen Staatsgewalt –, Spezifika sind bei deren Einord-
nung in das herkömmliche Gewaltenteilungsschema gleichwohl zu beachten, U. Di Fabio,
in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR II (2004), § 27 Rn. 68, 72.

3 Siehe R. Wahl, JuS 2003, 1145 (1145 ff.).
4 Vgl. U. Di Fabio, Rechtstheorie 39 (2008), 399 (401 f.); A. Randelzhofer, in: Herzog/

Herdegen/Scholz/Klein (Hrsg.), Maunz/Dürig Kommentar GG, Art. 24 Abs. 2 (30. Er-
gänzungslieferung Dezember 1992) Rn. 5.

5 BVerfG – Beschl. v. 17.09.2019 – Az. 2 BvE 2/16, Rn. 52.
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2 Einleitung

Handeln: Ein stärkeres Europa“. Sie setzte den Startpunkt für eine Vertie-
fung der militärischen Zusammenarbeit. Die Mitgliedstaaten stehen für das
Kollektivgut der äußeren Sicherheit wieder verstärkt kooperativ ein. Über
Reformmaßnahmen wie insbesondere die Ständige Strukturierte Zusam-
menarbeit wollen sie sich und ihre Gemeinschaft gegenüber diffusen Bedro-
hungen in einer multipolaren Weltordnung6 bewähren. Der institutionali-
sierte Multilateralismus soll die Selbstbehauptung Europas auch im Bereich
der sicherheits- und verteidigungspolitischen Zusammenarbeit kanalisieren.
Dementsprechend soll militärisches Engagement auch zukünftig7 ein kraft-
volles Mittel der unionalen Außenpolitik sein. Vor diesem Hintergrund muss
die völker- und unionsrechtsfreundliche Verfassung ihren klaren normativen
Entwurf entfalten. Art. 24 Abs. 2 GG ist die relevante Vorschrift8, die
abstrakt-sicherheitssystembezogen sowie konkret-einsatzbezogen Maßstäbe
für die Beteiligung deutscher Streitkräfte an multilateralen Militärmissionen
setzt. Die vorliegende Arbeit widmet sich dem spezifischen Zuschnitt dieser
Parameter auf die Europäische Union. Auf diese Weise können die rechtli-
chen Grundlagen und tatsächlichen Strukturen dargelegt werden, auf die
sich die bundesverfassungsgerichtliche Einschätzung zur Qualifizierung der
Europäischen Union als System gegenseitiger kollektiver Sicherheit gründet.
Darauf aufbauend werden die normativen Leitlinien für Auslandseinsätze
der deutschen Streitkräfte in militärischen Missionen der Europäischen
Union von der Referenznorm des Art. 24 Abs. 2 GG ausgehend gezogen.
Inwiefern sie verfassungsprozessual überprüfbar sind, will ebenso geklärt
werden. Den Kontext dieser Fragen bildet die neue Dynamik der sicherheits-
und verteidigungspolitisch stärker werdenden Europäischen Union.

6 Vgl. A. Bendiek, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU: Von der Trans-
formation zur Resilienz, SWP-Studie Nr. 19, September 2017, S. 5; U. Di Fabio, in: Eine
Werteordnung für die Welt? (2019), S. 45; ders., Herrschaft und Gesellschaft (2018), S. 236,
241 ff.; J. Hiller/J. Schneider, ZeFKo 7 (2018), 246 (246); A. M. Kellner, ZfAS 2018, 1 (2).

7 Siehe für eine Aufzählung militärischer Missionen der Europäischen Union unter
Beteiligung deutscher Streitkräfte P. Dreist, NZWehrr 2018, 53 (15); C. Gutmann/C.-P.
Sassenrath, NZWehrr 2018, 17 (23).

8 Neben Art. 24 Abs. 2 GG regulieren weitere Normen des Grundgesetzes – etwa Art. 26
Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 25 Satz 1 GG – militärisches Handeln der Bundesrepublik
Deutschland im Verbund mit anderen Staaten. Die vorliegende Arbeit verengt ihren Blick-
winkel dem Grunde nach auf Art. 24 Abs. 2 GG, wird weitere verfassungsrechtliche Nor-
men nur insoweit behandeln, als sie eine unmittelbare Relevanz für die anhand des Art. 24
Abs. 2 GG erläuterten Rechtsprobleme aufweisen.
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3II. Gang der Untersuchung

II. Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Teile. Dem materiellen Verfas-
sungs-, Unions- und Völkerrecht sind die ersten drei Teile gewidmet. Es
schließt sich ein vierter verfassungsprozessualer Teil an. Von dem vierstufigen
Untersuchungsraster ausgehend, besprechen die ersten drei Teile die Voraus-
setzungen, unter denen deutsche Streitkräfte an militärischen Missionen der
Europäischen Union beteiligt werden können. Begonnen wird mit einer ver-
fassungsrechtlichen Grundlegung. Die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts wird herangezogen, um den grundgesetzlich bestimmten Wir-
kungsradius der Streitkräfte im Ausland zu umreißen. Gemäß Art. 24 Abs. 2
GG gelten spezifische Parameter für die Beteiligung an multilateralen Mili-
tärmissionen. Thema des zweiten und des dritten Teils der Arbeit ist es, diese
auf die Europäische Union anzuwenden. Im zweiten Teil wird zunächst be-
legt, dass die Europäische Union die Merkmale eines Systems gegenseitiger
kollektiver Sicherheit zur Wahrung des Friedens aufweist. Rezente Reform-
entwicklungen im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik sind hier besonders zu berücksichtigen. Sodann wird der Blick auf die
konkret-einsatzbezogenen Einzelfallvorgaben des Art. 24 Abs. 2 GG gelenkt
und herausgestellt, dass die Europäische Union dazu in der Lage ist, diese zu
erfüllen. Im dritten Teil wird die Völkerrechtsakzessorietät der Referenz-
norm gewürdigt. Es werden die völkerrechtlichen Maßstäbe militärischer
Gewaltanwendung in den internationalen Beziehungen in ihrem speziellen
Zuschnitt auf die Europäische Union betrachtet. Aus den materiell-rechtli-
chen Teilen ergibt sich, dass deutsche Streitkräfte an Militärmissionen der
Europäischen Union auf der Grundlage des Art. 24 Abs. 2 GG beteiligt wer-
den können. Allerdings gestaltet sich die Zulässigkeit im konkreten Fall
voraussetzungsvoll, sodass sie anhand der Umstände des Einzelfalls diffe-
renziert zu betrachten ist. Letzterer Vorbehalt veranlasst dazu, sich mit der
verfassungsgerichtlichen Überprüfbarkeit der Beteiligung deutscher Streit-
kräfte an militärischen Missionen der Europäischen Union oder solchen, die
ihr zugeschrieben werden, zu befassen. Es geht um die Frage nach der ver-
fassungsprozessualen Kontrolle von entsprechenden Auslandseinsätzen.
Mit dieser Thematik beschäftigt sich der vierte Teil der Arbeit. Es werden die
Optionen des Hauptsacherechtsschutzes durch das Bundesverfassungsge-
richt anhand der Verfahren des Bundesorganstreits, der Verfassungsbe-
schwerde und der abstrakten Normenkontrolle beleuchtet. Die Arbeit
schließt mit einem in Thesen formulierten Gesamtergebnis.
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III. Begrifflichkeiten

Der Prüfung der verfassungsmäßigen Beteiligung deutscher Streitkräfte an
Militärmissionen der Europäischen Union wird die Prämisse zugrunde ge-
legt, dass es sich um einen – unter Bezugnahme auf den wehrverfassungs-
rechtlichen Parlamentsvorbehalt – zustimmungspflichtigen Einsatz handelt.
Mit dem Einsatzbegriff des Art. 87a GG deckt sich der Einsatzbegriff des
wehrverfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalts nicht zwingend. Art. 87a
GG betrifft die materiell-verfassungsrechtliche Einsatzgrundlage, während
es für die Aktivierung des Parlamentsvorbehalts um eine gewaltenteilige
Frage geht und zwar im Sinne einer Kompetenzabgrenzung zwischen dem
Bundesminister der Verteidigung, der Bundesregierung und dem Bundestag.9

Es ist aber davon auszugehen, dass jeder parlamentszustimmungsbedürftige
Einsatz auch im Sinne des Art. 87a GG als Einsatz einzuordnen ist. So ist mit
dem Erfordernis einer Parlamentszustimmung auch immer die Frage nach
einer materiell-verfassungsrechtlichen Einsatzgrundlage aufgeworfen. Dem-
gegenüber scheinen Streitkräfteverwendungen, die dem Parlamentsvorbe-
halt nicht unterliegen, auch stets kein Einsatz im Sinne des Art. 87a GG zu
sein. Demnach stellt der Gehalt des parlamentsbeteiligungsrechtlichen Ein-
satzbegriffs den zwingenden Überschneidungsbereich beider Einsatzbegriffe
dar.10 Es erübrigt sich, auf die Uneinigkeiten betreffend den Einsatzbegriff
des Art. 87a GG11 einzugehen. Stattdessen wird der über eine Parlaments-
beteiligung entscheidende Einsatzbegriff zugrunde gelegt und mit ihm gleich-
zeitig viele Gehalte des in Art. 87a GG verankerten. In diesem Sinne wird die
Einbeziehung der Streitkräfte in bewaffnete Unternehmungen als Einsatz
verstanden, mithin die Verwendung der Streitkräfte unter konkreter Erwar-
tung bewaffneter Auseinandersetzungen.12 Diese Einschätzung basiert auf

9 Auf der Grundlage dieser verschiedenen Anknüpfungspunkte sprechen sich gegen
eine inhaltliche Gleichsetzung der Einsatzbegriffe B. Fassbender, in: Isensee/Kirchhof
(Hrsg.), HStR XI (2013), § 244 Rn. 82 f.; M. G. Fischer/M. Ladiges, NZWehrr 2011, 221
(228); J. Fournier, Der Einsatz der Streitkräfte gegen Piraterie auf See (2014), S. 163; W.
Heun, in: Dreier (Hrsg.), Kommentar GG, Art. 87a Rn. 19 und S. C. Spies, in: FS-Fleck
(2004), S. 531 (542) aus.

10 Ebenso M. G. Fischer/M. Ladiges, NZWehrr 2011, 221 (228); H. Reiter, Der konsti-
tutive Parlamentsvorbehalt und die Verwendung der Bundeswehr im Lichte des Wandels
internationaler Sicherheitssysteme (2015), S. 139; F. Schröder, Das parlamentarische Zu-
stimmungsverfahren zum Auslandseinsatz der Bundeswehr in der Praxis (2005), S. 166;
wohl auch R. Schmidt-Radefeldt, Parlamentarische Kontrolle der internationalen Streit-
kräfteintegration (2005), S. 157 f. und J. Waak, Pirateriebekämpfung durch deutsche staat-
liche Stellen (2018), S. 138 f.

11 Hierzu z.B. C. Fischer/A. Fischer-Lescano, KritV 2002, 113 (116 ff.) m.w.N.
12 Vgl. BVerfGE 90, 286 (388); BVerfGE 121, 135 (163 ff.); BVerfGE 140, 160 (190,

Rn. 72). Es handelt sich um einen verfassungsrechtlichen Begriff. Sein Inhalt hängt von der
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einer zweifach qualifizierten Prognose. Ex ante ist zu blicken einerseits auf
die Gesamtumstände des konkreten Einsatzes.13 Andererseits ist auf die Un-
mittelbarkeit der Anwendung von Waffengewalt im Sinne einer zeitlichen
Nähe zu schauen.14 In die Verfassungsmäßigkeitsprüfung nicht einbezogen
werden demnach Beteiligungsformen deutscher Streitkräfte, die hinter letzt-
genannten Anforderungen zurückbleiben. Dazu gehört die Beteiligung an
humanitären Aktionen, aus denen sich keine Verwicklung in einen Konflikt
ergibt und die Verwendung der Streitkräfte für Hilfsdienste und Hilfsleistun-
gen im Ausland, sofern die Soldaten dabei nicht in bewaffnete Unterneh-
mungen einbezogen sind.15 Maßgebend für die Disqualifizierung ist, dass eine
spezifische Nähe zur Anwendung militärischer Gewalt nicht ersichtlich ist.16

Streitkräfte werden verstanden als militärische Verbände, d.h. Verbände,
die wirksame Waffen haben, aufgrund des Prinzips Befehl und Gehorsam
organisiert sind und grundsätzlich der Befehls- und Kommandogewalt des
Bundesministers der Verteidigung (Art. 65a GG) unterstehen.17 Darauf, dass
die Befehls- und Kommandogewalt mit der Verkündung des Verteidigungs-
falls auf den Bundeskanzler übergeht (Art. 115b GG), kommt es in dieser
Arbeit, die Art. 24 Abs. 2 GG als Referenznorm wählt, nicht an. Die Streit-
kräfte untergliedern sich in Heer, Luftwaffe und Marine und bilden den

völkerrechtlichen Grundlage des konkreten Einsatzes nicht unmittelbar ab. Ebenso kann
er nicht durch den einfachen Gesetzgeber verändert werden. § 2 Abs. 1 ParlBG enthält eine
Legaldefinition, die die bundesverfassungsgerichtlichen Vorgaben rezipiert. Diese Vor-
schrift kann im Einzelfall Hinweise für die verfassungsunmittelbare Reichweite des Ein-
satzbegriffs geben (BVerfGE 121, 135 [156]; BVerfGE 140, 160 [190, Rn. 71]). Siehe näher
T. Kleinlein, AöR 142 (2017), 43 (64 ff.); C. Lutze, DÖV 2003, 972 (973 ff.); A. L. Paulus/H.
Jacobs, Die Friedens-Warte 87 (2012), 23 (44 ff.); A. L. Paulus, in: Einsatz der Bundeswehr
im Ausland (2006), S. 81 (92 ff.); M. Rau, AVR 44 (2006), 93 (97 ff.).

13 BVerfGE 121, 135 (163 ff., 168 f.); BVerfGE 140, 160 (190, Rn. 74). Zu beachten ist,
dass ein defensiver Einsatzzweck nicht für sich genommen ausschließen kann, dass ein
Einsatz vorliegt. Insoweit ist mit V. Röben, Außenverfassungsrecht (2007), S. 294 auf
Art. 115a GG zu verweisen. Diese Norm ist als Kern der parlamentarischen Verfügung
über die Streitkräfte ebenfalls mit einem defensiven Sachverhalt befasst.

14 BVerfGE 121, 135 (166); BVerfGE 140, 160 (191, Rn. 75); O. Rojahn, in: von Münch/
Kunig (Hrsg.), Kommentar GG, Art. 24 Rn. 111; S. C. Spies, in: FS-Fleck (2004), S. 531
(542 f.).

15 V. Röben, Außenverfassungsrecht (2007), S. 294.
16 BVerfGE 121, 135 (165).
17 Ausführlich zum Streitkräftebegriff O. Depenheuer, in: Herzog/Herdegen/Scholz/

Klein (Hrsg.), Maunz/Dürig Kommentar GG, Art. 87a (53. Ergänzungslieferung Oktober
2008) Rn. 69 ff. m.w.N.
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militärischen Teil der Bundeswehr.18 Sie ist Teil der Exekutive.19 Ihren insti-
tutionell selbstständigen zivilen Gegenpart bildet die bundeseigen geführte
Bundeswehrverwaltung (Art. 87b GG).20 Mit diesem klassischen Streitkräf-
teverständnis21 ist zugleich Abstand genommen von einem funktionalen Ver-
ständnis, welches Polizeieinheiten einbezieht.22

Zu klären sind schließlich die Begrifflichkeiten Mission und Operation im
Zusammenhang mit einem militärischen Engagement der Europäischen
Union.23 Der Sprachgebrauch der primärrechtlichen Grundlagen (Art. 42
Abs. 1 Satz 3, Art. 43 Abs. 1 EUV bzw. Art. 222 Abs. 1, Abs. 3 AEUV) ist
scheinbar uneinheitlich. In Art. 42 EUV wird durchgängig der Begriff der
Mission verwendet, während Art. 38 EUV militärisches Vorgehen als Ope-
ration bezeichnet. Behoben ist die Zuordnungsunklarheit, wenn der Begriff
der Mission als Oberbegriff gewählt wird, der sowohl ziviles als auch zivil-
militärisches bzw. militärisches Vorgehen erfasst. Der Begriff der Operation
beschreibt sodann Vorhaben, die sich durch die Beteiligung von Streitkräften
unter dem Oberbefehl eines militärischen Kommandeurs auszeichnen. Die-
ser Begriffsverwendung folgt die vorliegende Arbeit.

18 Allgemein zum Begriff der Bundeswehr J.-P. Fiebig, Der Einsatz der Bundeswehr im
Innern (2004), S. 38 ff.; J. Thiele, Auslandseinsätze der Bundeswehr zur Bekämpfung des
internationalen Terrorismus (2011), S. 237 ff.

19 C. Gramm, Die Verwaltung 41 (2008), 375 (375); F. Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof
(Hrsg.), HStR IV (2006), § 84 Rn. 7.

20 C. Gramm, Die Verwaltung 41 (2008), 375 (375, 387 ff.); F. Kirchhof, in: Isensee/
Kirchhof (Hrsg.), HStR IV (2006), § 84 Rn. 3.

21 Vgl. T. M. Wagner, Parlamentsvorbehalt und Parlamentsbeteiligungsgesetz (2010),
S. 45 ff.

22 Dieses Begriffsverständnis liegt auch dem Parlamentsbeteiligungsgesetz zugrunde
(§ 2 Abs. 1 ParlBG). Zu der Frage, ob Art. 24 Abs. 2 GG als verfassungsrechtliche Grund-
lage für Auslandsverwendungen deutscher Polizeikräfte angesehen werden kann siehe H.
Sauer, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar GG, Art. 24 (198. Ergän-
zungslieferung Mai 2019) Rn. 321.

23 Vgl. W. Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter
Kommentar EUV/AEUV, Art. 43 EUV Rn. 5, 9.
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Erster Teil

Verfassungsrechtliche Grundlegung

Im ersten Teil der Arbeit wird im Wege einer verfassungsrechtlichen Grund-
legung zunächst in der gebotenen Kürze das Erfordernis einer verfassungs-
rechtlichen Grundlage für den Einsatz deutscher Streitkräfte herausgestellt
(I.). Daran anschließend wird unter Berücksichtigung der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts und in einer Abgrenzung zu Art. 23 Abs. 1
GG die Norm des Art. 24 Abs. 2 GG als einschlägige Bestimmung für die
Beteiligung deutscher Streitkräfte an Operationen der Europäischen Union
ermittelt (II.). In einem dritten Schritt werden die Tatbestandsmerkmale des
Art. 24 Abs. 2 GG herausgearbeitet (III.); dies geschieht zweigliedrig durch
eine Abschichtung der abstrakt-systembezogenen Rahmenvorgaben der Ver-
fassungsnorm einerseits von ihren konkret-einsatzbezogenen Einzelfallvor-
gaben andererseits. Auf dieser Grundlage kann im zweiten und im dritten
Teil eine Anwendung auf die Europäische Union sowie auf von ihr einge-
setzte Operationen erfolgen.

I. Erfordernis einer verfassungsrechtlichen Grundlage
für einen Einsatz deutscher Streitkräfte

Der Einsatz deutscher Streitkräfte bedarf einer verfassungsrechtlichen
Grundlage.1

1. Für Auslandseinsätze folgend aus
Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG

Für Auslandseinsätze der Streitkräfte folgt das Erfordernis einer verfas-
sungsrechtlichen Grundlage aus Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG.2 Die mit Art. 87a

1 C. Gramm, NZWehrr 2005, 133 (136); V. Röben, Außenverfassungsrecht (2007),
S. 256 ff.; S. Schmahl, in: Macht und Ohnmacht des Grundgesetzes (2009), S. 107 (107); R.
Schmidt-Radefeldt, UBWV 2006, 161 (163).

2 Ebenso C. Hillgruber, in: Umbach/Clemens (Hrsg.), Kommentar GG, Art. 87a
Rn. 51 f.; M. Wild, DÖV 2000, 622 (623 f.); a.A. S. Schmahl, AöR 136 (2011), 44 (80) bzw.
dies., in: Macht und Ohnmacht des Grundgesetzes (2009), S. 107 (107), die das Erfordernis
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Abs. 1 Satz 1 GG inhaltsgleiche ursprüngliche Fassung der Norm3 verpflich-
tete den Bund im März 1956 nicht nur zur Aufstellung4, sondern ermächtigt
ihn auch zum Einsatz der Streitkräfte zu Verteidigungszwecken.5 Die verfas-
sungsrechtliche Bindung an den Zweck der Verteidigung6 führt dazu, dass
jeder zu einem anderen Zweck durchgeführte Einsatz der Streitkräfte – sei er

einer verfassungsrechtlichen Grundlage vornehmlich aus Art. 20 Abs. 3 GG ableitet. K.
Stock, Verfassungswandel in der Außenverfassung (2017), S. 34 folgert das Erfordernis
einer verfassungsrechtlichen Grundlage aus dem Rechtsstaatsprinzip.

3 Art. 87a GG in der Form des Gesetzes zur Ergänzung des Grundgesetzes vom 19.
März 1956 (BGBl. I Nr. 11/1956, S. 111 ff.) lautete: „Die zahlenmäßige Stärke der vom
Bunde zur Verteidigung aufgestellten Streitkräfte und die Grundzüge ihrer Organisation
müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.“ Zur Entstehungsgeschichte der Norm siehe
P. Dreist, NZWehrr 2018, 53 (62); V. Epping, in: Verfassungsrecht und soziale Wirklichkeit
in Wechselwirkung (2000), S. 183 (188 ff.); P. Kirchhof, in: FS-Bernhardt (1995), S. 797
(799 ff.) sowie J. Thiele, Auslandseinsätze der Bundeswehr zur Bekämpfung des interna-
tionalen Terrorismus (2011), S. 245 ff.

4 M. Baldus/S. Müller-Franken, in: Huber/Voßkuhle (Hrsg.), Mangoldt/Klein/Starck
Kommentar GG, Art. 87a Rn. 21; W. Heun, in: Dreier (Hrsg.), Kommentar GG, Art. 87a
Rn. 10; F. Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR IV (2006), § 84 Rn. 11.

5 Insoweit ebenso K. Dau, NZWehrr 1998, 89 (92); U. Fink, JZ 1999, 1016 (1018); C.
Gramm, NZWehrr 2005, 133 (133); T. Günther, in: Wehrhafte Demokratie (2003), S. 329
(345); C. Hillgruber, in: Umbach/Clemens (Hrsg.), Kommentar GG, Art. 87a Rn. 10; P.
Kirchhof, in: FS-Bernhardt (1995), S. 797 (804 f.); W. Peterhoff, UBWV 2000, 49 (50); F.
Pudlas/U. Brinkmann, Jura 2012, 426 (427); D. Wiefelspütz, NZWehrr 2009, 133 (136);
ders., ZaöRV 65 (2005), 819 (822). A.A. J. A. Frowein/T. Stein, Rechtliche Aspekte einer
Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an Friedenstruppen der Vereinten Nationen
(1990), S. 23; V. Röben, Außenverfassungsrecht (2007), S. 257 und J. Thiele, Auslandsein-
sätze der Bundeswehr zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (2011), S. 259 ff.,
die Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG als Aufgabennorm einordnen, die nicht zum Einsatz ermäch-
tige. A.A. auch G. Roellecke, Der Staat 34 (1995), 415 (418), der das hoheitliche Recht zur
Aufstellung von Streitkräften als selbstverständliches Souveränitätsrecht einordnet. A.A.
weiterhin O. Depenheuer, in: Herzog/Herdegen/Scholz/Klein (Hrsg.), Maunz/Dürig Kom-
mentar GG, Art. 87a (53. Ergänzungslieferung Oktober 2008) Rn. 82, der darauf verweist,
dass das Recht zur Selbstverteidigung dem Staatsbegriff immanent sei und Art. 87a Abs. 1
Satz 1 GG deshalb lediglich eine Aufgabenbeschreibung sein könne. Eine andere Frage ist,
ob das Grundgesetz mit Art. 25 Satz 1 GG schon vor der Schaffung des Art. 87a GG a.F.
das Recht des deutschen Staats auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung kannte.
Dies bejaht P. Kirchhof, in: FS-Bernhardt (1995), S. 797 (799). Jedenfalls ist de lege lata
Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG maßgebend. Dies gilt zum einen wegen dessen Höherrangigkeit,
zum anderen nach der lex posterior-Regel, P. Dreist, NZWehrr 2018, 53 (58 ff., 66).

6 D. Blumenwitz, NZWehrr 1988, 133 (134); O. Depenheuer, DVBl 1997, 685 (686); V.
Epping, in: Verfassungsrecht und soziale Wirklichkeit in Wechselwirkung (2000), S. 183
(197); C. Gramm, Die Verwaltung 41 (2008), 375 (383); ders., NZWehrr 2005, 133 (134); T.
Günther, in: Wehrhafte Demokratie (2003), S. 329 (345); K.-A. Hernekamp, in: von Münch/
Kunig (Hrsg.), Kommentar GG, Art. 87a Rn. 4; C. Hillgruber, in: Umbach/Clemens
(Hrsg.), Kommentar GG, Art. 87a Rn. 51 f.; ders., in: Hofmann/Henneke (Hrsg.),
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im In- oder im Ausland – auf eine in der Verfassung angelegte Einsatzgrund-
lage gestützt werden können muss.7 Die durch das Wort „zur“ vermittelte
und auf Verfassungsebene vorgenommene Zweckbindung an die Verteidi-
gung kann nur durch eine ebenso auf Verfassungsebene angesiedelte und auf
einen anderen Einsatzzweck ausgerichtete Einsatzgrundlage gelöst werden.8

Formuliert wird ein einfacher Verfassungsvorbehalt. Er stellt keine spezifi-
schen Anforderungen an Einsatzgrundlagen, sondern fordert lediglich ein in
der Verfassung angelegtes Loslösen der Streitkräfte von dem Verteidigungs-
zweck. Diesem einfachen Verfassungsvorbehalt fügt sich die ältere Norm des
Art. 24 Abs. 2 GG. In der Folge stehen der der Ursprungsfassung des Grund-
gesetzes angehörende Art. 24 Abs. 2 GG und der später eingefügte Art. 87a
GG a.F. in abgestimmter Systematik.9 Ihre jeweilige Eigenständigkeit wird
dadurch nicht berührt und über das Vorrangverhältnis einer der beiden Nor-
men im Falle der Verteidigung im Rahmen eines kollektiven Sicherheitssys-
tems ist damit ebenso noch nicht entschieden. Die u.a. auf Art. 87a GG a.F.
zugreifende Grundgesetzänderung im Jahr 196810 hat sich auf den einfachen
Verfassungsvorbehalt für Einsätze der Streitkräfte zu einem anderen Zweck
als dem der Verteidigung nicht ausgewirkt, soweit es um einen Einsatz im
Ausland geht.11 Er folgt nunmehr aus Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG.

Schmidt-Bleibtreu Kommentar GG, Art. 24 Rn. 47; P. Kirchhof, in: FS-Bernhardt (1995),
S. 797 (797 ff.); U. Preuß, KJ 26 (1993), 263 (269); R. Schmidt-Radefeldt, UBWV 2006, 161
(163).

7 Ebenso C. Hillgruber, in: Umbach/Clemens (Hrsg.), Kommentar GG, Art. 87a
Rn. 51 f.; M. Wild, DÖV 2000, 622 (623 f.). Vgl. auch H. A. Wolff, ZG 2010, 209 (210, 213),
der festhält, dass jede Verwendung der Streitkräfte außerhalb des Geltungsbereichs des
Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG einer verfassungsrechtlichen Grundlage bedarf, die allerdings
nicht so eindeutig sein muss wie eine verfassungsrechtliche Grundlage im Sinne des
Art. 87a Abs. 2 GG.

8 Damit ist es ausgeschlossen, dass das Zustimmungsgesetz des Bundes (Art. 59 Abs. 2
Satz 1 GG) zu einem völkerrechtlichen Vertrag, der den Einsatz der Streitkräfte vorsieht,
als Einsatzgrundlage herangezogen wird, vgl. C. Arndt, DÖV 1992, 618 (620); a.A. D.
Wiefelspütz, HuV-I 2012, 56 (60).

9 Ähnlich H. A. Wolff, ZG 2010, 209 (212), der herausstellt, dass Art. 24 Abs. 2 GG eine
Norm ist, die den Anforderungen des Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG gerecht wird. O. Depen-
heuer, DVBl 1997, 685 (687) spricht davon, dass sich der nationale Verteidigungsauftrag
dem völkerrechtlich vereinbarten Sicherheitsauftrag öffnet. U. Fink, JZ 1999, 1016 (1018)
bringt diese Systematik zum Ausdruck, indem er Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG in Verbindung
mit Art. 24 Abs. 2 GG als verfassungsrechtliche Grundlage für den Streitkräfteeinsatz zu
einem anderen Zweck als dem der Verteidigung im Ausland zitiert. Demgegenüber geht P.
Kirchhof, in: FS-Bernhardt (1995), S. 797 (812 f.) davon aus, dass Art. 24 Abs. 2 GG den
verfassungsrechtlichen Verteidigungsauftrag der Streitkräfte wahrt, weil ihm im Rahmen
eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit besondere Verlässlichkeit gegeben wird.

10 Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes v. 24.06.1968, BGBl. I Nr. 41/1968,
S. 709 ff.

11 Ebenso M. Allmendinger/A. Kees, NZWehrr 2008, 60 (67); D. Blumenwitz, NZWehrr
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2. Für Inlandseinsätze folgend aus Art. 87a Abs. 2 GG

Für den Einsatz der Streitkräfte zu einem anderen als dem Verteidigungs-
zweck im Inland hingegen, hat die Grundgesetzänderung des Jahres 1968 den
einfachen Verfassungsvorbehalt zu einem qualifizierten Verfassungsvorbe-
halt verschärft. Durch die Worte „nur“, „soweit“ und „ausdrücklich“ wird
der neue Art. 87a Abs. 2 GG restriktiver.12 Ein nicht der Verteidigung die-
nender Einsatz der Streitkräfte im Inland bedarf seit 1968 einer verfassungs-
rechtlichen Grundlage, die den Inlandseinsatz expressis verbis regelt.13 Dem
verfassungsändernden Gesetzgeber wird damit auferlegt, über die Voraus-
setzungen für einen Einsatz der Streitkräfte im Inland abstrakt sehr präzise
zu befinden. Hierin kommt eine besondere demokratische Selbstgestaltungs-
fähigkeit zum Ausdruck.14

1988, 133 (134); K. Dau, NZWehrr 1998, 89 (92); C. Hillgruber, in: Umbach/Clemens
(Hrsg.), Kommentar GG, Art. 87a Rn. 51 f.; J. Isensee, in: Frieden ohne Macht? (1991),
S. 210 (215); C.-W. Neubert, DÖV 2017, 141 (144 ff.); A. Randelzhofer, in: Herzog/Her-
degen/Scholz/Klein (Hrsg.), Maunz/Dürig Kommentar GG, Art. 24 Abs. 2 (30. Ergän-
zungslieferung Dezember 1992) Rn. 66 ff.; V. Röben, ZaöRV 63 (2003), 585 (592); D. Wie-
felspütz, HuV-I 2012, 56 (63); ders., ZaöRV 65 (2005), 819 (822). A.A. M. Brunner, ZRP
2011, 207 (208); V. Epping, AöR 124 (1999), 423 (429 ff.); K. Stock, Verfassungswandel in
der Außenverfassung (2017), S. 44; J. Waak, Pirateriebekämpfung durch deutsche staat-
liche Stellen (2018), S. 131.

12 Ebenso U. Preuß, KJ 26 (1993), 263 (269); J. Waak, Pirateriebekämpfung durch
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